
Anlage 8 

 

Handeln bei Zeckenbefall und Insektenstichen 

 

 

 

Name des Kindes: _______________   geb. am: ______________ 

 

Name der / des Erziehungsberechtigten: ______________________________________ 

 

 

 

 Zecken sollen vom Kindergartenpersonal direkt entfernt werden, wenn sie entdeckt  

werden. 

 

 

 Zecken sollen nicht entfernt werden. 

 

 

 

                   Bienenstachel soll vom Kindergartenpersonal direkt entfernt werden, wenn sie entdeckt  

werden. 

 

 

                   Bienenstachel soll nicht entfernt werden. 

 

 

Bei einer eventuellen Erkrankung / Schädigung werden keinerlei Forderungen an den Träger des 

Kindergartens bzw. das Kindergartenpersonal gestellt.  

 

 

Das Kindergartenpersonal wird einen Erziehungsberechtigten in jedem Fall informieren, wenn ein 

Zeckenbefall bemerkt wurde. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 Datum / Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 


